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Webinarhinweis: Hackerangriff – die wichtigsten Maßnahmen in den ersten 24
Stunden

Cyberangriffe können Unternehmen plötzlich und unvorbereitet treffen. Insbesondere in
den ersten Stunden nach einem Vorfall ist es entscheidend, schnell, strukturiert und
rechtssicher zu handeln.

Die Rechtsanwaltskanzlei SUVON LEGAL erläutert in einem Webinar die zehn
wichtigsten Maßnahmen, die Unternehmen der Automobil- und automobilnahen Branche aus
rechtlicher Sicht in den ersten 24 Stunden nach einem Hackerangriff ergreifen sollten.

Damit ist das Webinar auch für Kfz-Betriebe relevant: Es vermittelt praxisnah, welche
rechtlichen, organisatorischen und technischen Schritte im Ernstfall besonders wichtig sind.

Inhaltliche Schwerpunkte des Webinars sind unter anderem:

Lagebild: Hackerangriffe auf Unternehmen
Incident Response nach einem Hackerangriff
rechtliche Maßnahmen sowie Meldepflichten im Datenschutz- und IT-Sicherheitsrecht
Cyberversicherung: Was ist im Ernstfall zu beachten?
Lösegeld, Strafanzeige und strafrechtliche Fragen
organisatorische und technische Sofortmaßnahmen
Kommunikation und Krisen-PR

Die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Wann: Dienstag, 30. Juni 2026, 10:00 bis 11:00 Uhr
Wo: Online-Webinar
Kosten: Die Teilnahme ist kostenlos.
Anmeldung: unter suvonlegal.com/Kontakt (Betreff: „Webinar Hackerangriff“)

Das Webinar wird vom Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF) sowie
vom Bundesinnungsverband des Kraftfahrzeughandwerks unterstützt.
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